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Erwagungsgrund 51 - Besonderer Schutz sensibler Daten

1 Personenbezogene Daten, die ihrem Wesen nach hinsichtlich der Grundrechte und Grundfreiheiten
besonders sensibel sind, verdienen einen besonderen Schutz, da im Zusammenhang mit ihrer
Verarbeitung erhebliche Risiken fur die Grundrechte und Grundfreiheiten auftreten konnen. 2 Diese
personenbezogenen Daten sollten personenbezogene Daten umfassen, aus denen die rassische oder
ethnische Herkunft hervorgeht, wobei die Verwendung des Begriffs ,,rassische Herkunft” in dieser
Verordnung nicht bedeutet, dass die Union Theorien, mit denen versucht wird, die Existenz
verschiedener menschlicher Rassen zu belegen, gutheifit. 3 Die Verarbeitung von Lichtbildern sollte
nicht grundsatzlich als Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten
angesehen werden, da Lichtbilder nur dann von der Definition des Begriffs ,,biometrische Daten”
erfasst werden, wenn sie mit speziellen technischen Mitteln verarbeitet werden, die die eindeutige
Identifizierung oder Authentifizierung einer naturlichen Person ermdglichen. 4 Derartige
personenbezogene Daten sollten nicht verarbeitet werden, es sei denn, die Verarbeitung ist in den in
dieser Verordnung dargelegten besonderen Fallen zulassig, wobei zu berlcksichtigen ist, dass im
Recht der Mitgliedstaaten besondere Datenschutzbestimmungen festgelegt sein kénnen, um die
Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung anzupassen, damit die Einhaltung einer rechtlichen
Verpflichtung oder die Wahrnehmung einer Aufgabe im 6ffentlichen Interesse oder die Auslbung
offentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen Ubertragen wurde, moglich ist. 5 Zusatzlich zu den
speziellen Anforderungen an eine derartige Verarbeitung sollten die allgemeinen Grundsatze und
andere Bestimmungen dieser Verordnung, insbesondere hinsichtlich der Bedingungen fur eine
rechtmaBige Verarbeitung, gelten. 6 Ausnahmen von dem allgemeinen Verbot der Verarbeitung
dieser besonderen Kategorien personenbezogener Daten sollten ausdrlcklich vorgesehen werden,
unter anderem bei ausdrucklicher Einwilligung der betroffenen Person oder bei bestimmten
Notwendigkeiten, insbesondere wenn die Verarbeitung im Rahmen rechtmaBiger Tatigkeiten
bestimmter Vereinigungen oder Stiftungen vorgenommen wird, die sich fir die Ausibung von
Grundfreiheiten einsetzen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemald ein nicht ausschlielliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr051 Gedruckt 23.01.2026 14:15


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr050
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr052

	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 51 - Besonderer Schutz sensibler Daten



